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Der Kläger hat beantragt, die Verklagte zur Zahlung von 
1 034 M nebst Zinsen zu verurteilen.

Die Verklagte hat Klageabweisung beantragt.
Sie hat im wesentlichen vorgetragen: Der Kläger sei der 

Sohn der Versicherungsnehmerin Frau K. Die Reisetasche sei 
ihm auf einer Rückfahrt von einem Heimfahrtwochenende in 
das Lehrausbildungsinternat in D. gestohlen worden. Die 
Fahrt vom und zum Ausbildungs-, Studien-, Arbeitsort nach 
Hause bzw. von zu Hause aus sei keine Reise im Sinne der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Der Internatsort sei 
der Arbeitsstätte gleichzusetzen. Diese Festlegung gelte im 
übrigen auch für Studenten, die ein Studium außerhalb ihres 
Wohnortes absolvieren. Fahrten zum Arbeits- oder Studien
ort seien nicht als versicherte Reisen anzusehen.

Das Kreisgericht hat dem Klageantrag entsprechend ent
schieden.

Zur Begründung der Entscheidung hat es im wesentlichen 
ausgeführt: Nach den Darlegungen der Verklagten werde 
Ziff. 15 der Anlage 5 zur АО (Nr. 1) über die Allgemeinen Be
dingungen für freiwillige Sach- und Haftpflichtversicherun
gen der Bürger vom 18. Februar 1977 so ausgelegt, daß Scha
denersatz auch geleistet werde, wenn Werktätige zu Lehr
gängen führen und diese über vier Tage andauerten. Die Aus
bildung, die der Kläger wahrnehme, erfülle diese Bedingun
gen. In Angleichung an diese Handhabung der Verklagten bei 
der Zahlung von Schadenersatz im Falle des Diebstahls bei 
der Fahrt zu und von Lehrgängen gehe die Kammer davon 

- aus, daß der Anspruch des Klägers auf Schadenersatz berech
tigt sei.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Berufung der 
Verklagten. Die Berufung hatte Erfolg.
Aus der Begründung:
Dem Urteil des Kreisgerichts und der dieser Entscheidung 
zugrunde liegenden Rechtsauffassung kann nicht gefolgt wer
den. Zum Zeitpunkt des Schadensereignisses bestand ein 
Lehrvertrag zwischen dem Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb 
und dem Kläger. Die berufspraktische und theoretische Aus
bildung des Klägers erfolgte vereinbarungsgemäß in der Be
triebsberufsschule in D. Der Kläger war dort für die Dauer 
des Lehrverhältnisses im Lehrlingswohnheim untergebracht. 
Der Diebstahl der Reisetasche des Klägers erfolgte auf einer 
Fahrt von seinem Wohnort in E. zu seinem Ausbildungsort 
in D.

Das Lehrverhältnis ist ein Arbeitsrechtsverhältnis beson
derer Art. Der im Lehrvertrag vereinbarte Ausbildungsort 
der theoretischen und berufspraktischen Ausbildung ist 
der Arbeitsort des Lehrlings. Das ergibt sich aus den gesetz
lichen Bestimmungen des AGB — insbesondere der §§ 134, 
135 —, der АО über das Lehrverhältnis vom 15. Dezember 
1977 (GBl. I 1978 Nr. 2 S. 42) und der АО über die Organisa
tion des theoretischen und berufspraktischen Unterrichts in 
der Berufsbildung vom 20. Juli 1977 (GBl. I Nr. 25 S. 311).

Zwischen den Prozeßparteien ist unstreitig, daß mit der 
Haushaltversicherung auch Gegenstände des persönlichen 
Reisebedarfs versichert sind, die der Versicherungsnehmer 
oder die Versicherten auf der Reise mit sich führen. Auf der 
Grundlage des ZGB werden die Versicherungen durch Ver
sicherungsbedingungen und Tarife ausgestaltet (§ 247 ZGB). 
Die Versicherungsbedingungen bestimmen die Rechte und 
Pflichten der am Versicherungsvertrag Beteiligten für die 
einzelnen Versicherungsformen. In der АО (Nr. 1) über die 
Allgemeinen Bedingungen für freiwillige Sach- und Haft
pflichtversicherungen der Bürger vom 18. Februar 1977 
(GBl. 1 Nr. 8 S. 67), Anlage 5, wird in Ziff. 15 bestimmt, daß 
als Reise im Sinne der Versicherungsbedingungen Reisen 
gelten, die länger als vier Tage andauern. Fahrten innerhalb 
des Wohnortes, .von und zur Arbeitsstätte sowie zum und 
vom eigenen Wochenendgrundstück und der Aufenthalt dort 
gelten nicht als Reise.

Danach ist festzustellen, daß die Fahrt des Klägers zu 
seinem Ausbildungsort (Arbeitsort, Arbeitsstätte) in D. keine 
Reise im Sinne der Allgemeinen Bedingungen für die Haus
haltversicherung — Ausgabe 1977 — (ABH) vom 18. Februar 
1977 — Anlage 1 der o. g. АО (Nr. 1) vom 18. Februar 1977 
(GBl. I Nr. 8 S. 68) ist. Deshalb ist die Verklagte auch nicht 
zur Versicherungsleistung gemäß §§ 1, 2 der ABH verpflich
tet. Der Umstand, daß die Verklagte in der Praxis eine exten
sive Auslegung des § 1 ff. der ABH und der Ziff. 15 der An
lage 5 zur o. g. АО /Nr. 1) vom 18. Februar 1977 im Interesse
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der Werktätigen (bei Dienstreise, Lehrgang außerhalb des 
Arbeitsorts) vornimmt, kann nicht zu einer anderen Entschei
dung in diesem Rechtsstreit führen.

Aus diesen Gründen mußte die Klage abgewiesen werden.
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